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Sachverhalt und Antrage 

Auf die unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 

9. März 1978 am 23. Januar 1979 eingereichte europäische 

Patentanmeldung ist das europãische Patent 0 015 905 

erteilt worden. Der Hinweis auf die Erteilung ist am 

12. Mai 1982 bekanntgemachtworden. 

Gegen das Patent ist von den Firmen 

El: Messwandler-Bau GmbH, Bamberg (DE), die inzwischen 

ihre Firmenbezeichnung in 

I4WB Messwandlerbau AG, Bamberg 

geãndert hat, und 

Eli: Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München 

Einspruch eingelegt worden. 

Beide Einsprechende haben unter Hinweis auf druckschrift-

liche Vorveröffentlichungen den Gegenständen der Patentan-

sprüche die erfinderische Tätigkeit abgesprochen und bean-

tragt, das Patent zu widerrufen. Nach inehrfachem Schrift-

wechsel und zweimauiger Anderung des Anspruchs 1 durch die 

Patentinhaberin ist in der mündlichen Verhandlung vom 

23. April 1986 das Patent widerrufen worden. 

In der am 10. Juni 1986 erfolgten schriftlichen Begründung 

hat die Einspruchsabteilung, gestützt auf die vorveräf -

fentlichten Dokumente DE-A- 2 409 990 und FR-A- 2 108 875 

ausgeführt, daB und weshaib sie den Gegenstand des gülti-

gen Patentanspruchs nicht als auf einer erfinderischen 

Tätigkeit beruhend ansieht. 
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Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 

8. August 1986 erhobene und sowohi mit der betreffenden 

GebUhr als auch mit elner BegrUndung versehene Beschwerde 

der Patentinhaberin. 

Unter Vorlage neuer Patentansprüche hat die Beschwerde-

führerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzu-

heben, hilfsweise eine mündliche Verhandlung durchzu-

fUhren. 

Beide Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende) haben dem Vor- 

bringen der Patentinhaberin widersprochen und neben 

mangelnder erfinderischer Tãtigkeit (Artikel 56 EPU) Unzu-

lãssigkeit der in den AnsprUchen vorgenominenen Anderungen 

(Artikel 123 (2) und (3) EPU) geltend gemacht. Sie haben 

die ZurUckweisung der Beschwerde beantragt. Die Em-

sprechende Eli hat ebenfalls hilfsweise die Anberaumung 

einer mündlichen Verhandlung beantragt. 

In einer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefUgten 

Mitteilung wurden im Hinblick auf die von den Einsprechen-

den geäuBerten Bedenken bezuglich der Zulässigkeit der 

Anderungen in den Ansprüchen lediglich einige Kiarstellun-

gen im Anspruch 1 für notwendig erachtet. 

Hinsichtlich der Frage der erfinderischen Tãtigkeit wurde 

jedoch vom Berichterstatter die Auffassung vertreten, daB 

die vom Patentinhaber gefundene Kombination von Merkmalen 

nicht mehr als naheliegend bezeichnet werden kónne. 

In der mUndlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin 

(Patentinhaberin) beantragt, das Patent in geändertem 

Umfang mit folgenden Unterlagen aufrecht zu erhalten: 

01918 	 .. 
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Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung 

als handschriftlich korrigierte Fassung des am 

25. März 1988 zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung 

eingegangenen Anspruchs 1; 

Patentanspruch 2 wie erteilt; 

Beschreibung, überreicht in der mündlichen Verhandlung als 

handschriftlich korrigierte Fassung der erteilten Be-

schreibung; 

Zeichnungen wie erteilt. 

Der Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

"Kombinierter Strom- und Spannungswandler für eine druck-

gasisolierte metailgekapselte Hochspannungsanlage mit 

- 	einein gasdicht zwischen zwei metallischen Flanschen 

(la, 2a) der Kapselung (1, 2) eingesetzten rohrförmi-

gen Zwischenteil (3), 

- 	mindestens einem bewickelten und auf einem Trag-. 

körper, der das Zwischenteil (3) enthält, gehaltenen 

Ringkern (11) des Stromwandlers, 

- 	einem das Zwischentei]. (3) der Kapselung (1, 2) und 

den mindestens einen Ringkern (11) uinschlie8enden und 

auf den Flanschen (la, 2a) der Kapselung (1, 2) auf-

liegenden Mantelrohr (16), und 

- 	einer elektrisch leitenden Verbindung zwischen den 

beiden Flanschen (la, 2a) zur Führung des in der Kap-

selung (1, 2) fliel3enden Stroms, 

01918 
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wobei 

- 	AuBen- und Innenseite des Tragkörpers von elektrisch 

leitenden und gegeneinander elektrisch isolierten 

Teilen gebildet und jeweils über eine Verbindungs-

leitung Eingängen eines Messverstárkers (14) zuge-

führt sind, und 

- 	das die Innenseite bildende Tell mit einem Strom- 

leiter (4) der Anlage den Ober- und mit einem die 

AuBenseite bildenden Metalibelag (10) eine Teilka-

pazität des Unterspannungskondensators des Span-

nungswandlers bildet, 

dadurch gekennzeichnet, 

- 	daB das ganze Zwischenteil (3) aus dem Material der 

Kapselung (1, 2) besteht und als das die Innenseite 

bildende elektrisch leitende Tell des Tragkörpers 

ausgebildet 1st, 

- 	daB das Zwischenteil (3) unter Zwlschenlage von Iso- 

lierteilen (7, 8) elektrisch isoliert zwischen den 

Flanschen (la, 2a) eingesetzt und mittels je eines 

Druckringes (5) mit den Flanschen (la, 2a) der Kap-

selung (1, 2) verschraubt 1st, 

- 	daB auf der Aul3enseite des Zwischenteils (3) eine aus 

Kunststoffolie gewickelte Isolierstoffbeschichtung 

(9) aufgebracht ist, 

- 	daB auf der AuBenseite der Isolierstoffbeschichtung 

(9) der Metailbelag (10) aufgebracht ist, und 
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- 	daB das Mantelrohr (16) inetallisch 1st und der elek- 

trisch leitenden Verbindung der Flansche (la, 2a) zur 

Führung des Kapselungsstromes dient." 

Die Einsprechenden haben ihre Anträge, die Beschwerde der 

Patentinhaberin zurückzuweisen, aufrecht erhalten. 

VI. 	Lii Laufe des Bëschwerdeverfahrens wurden folgende, zuin 

vorveröffentlichten Stand der Technik gehôrende Dokumente 

genannt: 

Dl: DE-A- 2 409 990 

FR-A- 2 108 875 

DE-A- 2 313 401 

CH-A- 	514 923 

FR-A- 2 092 641 

DE-B- 2 157 388 

DE-C- 	667 632 

DE-A-- 1922 433. 

Im Verlauf der unündlichen Verhandlung haben die Em-

sprechenden ihr Vorbringen ausschlieBlich auf die Doku-
mente Dl und D2 gestUtzt. 

VII. 	Die Arguniente der Einsprechenden lassen sich wie folgt 

zusammenfassen: 

Die kennzeichnenden Merkunale des Anspruchs 1, die zur Er-

leichterung der Verständigung mit 1 bis 5 nunieriert wer-

den, ergeben sich in naheliegender Weise aus einer koni-
binierten Betrachtung der Dokuunente Dl und D2: 

Merkunale 1 und 2: 

D2 zeigt die unetallische Ausführung des Zwischenteils 95 

und dessen isolierte Einsetzung zwischen die Flansche 

11 
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(Isolierteile 96, 97). Die Herstellung des Zwischenteils 

aus dem Material der Kapselung und die Verschraubung 

inittels elnes Druckringes sind einfache fachmãnnische 

Erinessens-Entscheidungen. 

Merkinale 3 und 4: 

Die beanspruchte Bildung elner Teilkapazitãt des Unter-

spannungskondensators (durch das Zwischenteil (3), die aus 

einer Kunststoffolie gewickelte Isolierstoffbeschichtung 

(9) und den auf deren AuIenseite aufgebrachten Metailbelag 

(10)) ist nur eine naheliegende Modifizierung des bereits 

in Dl auf Seite 5 un dritten Absatz erwähnten Wickelkon-
densators. 

Merkmal 5: 

Dem für die Bildung des Oberbegriffs des Anspruchs 1 zu 

grunde gelegten Dokument Dl lã1t sich auf Grund der in der 

Figur 1 gewãhlten Schraffuren bereits entnehinen, daS das 

Mantelrohr 15 aus einem metallischen Werkstoff besteht. Es 

1st daher naheliegend, dieses Mantelrohr zur elektrisch 

leitenden Verbindung der Flansche zur FUhrung des Kapse-

lungsstromes (anstelle der dort vorgesehenen Schrauben 13) 

vorzusehen. Der Hinweis auf Seite 8, Abs. 1 von Dl, wonach 

neben den Schrauben 13 zusàtzliche Stromverbinder vorge-

sehen werden kännen, weist bereits in elne derartige 

Richtung. 

Die vom Patentinhaber angestrebte gute Zugãnglichkeit zu 
den Wandlerkernen (Patentschrift, Spalte 2, Zeilen 8 bis 

10 und 28 bis 33) erscheint nicht erreicht, da für eine 

gute elektrisch leitende Verbindung auch das Mantelrohr 

mit den Flanschen fest verschraubt, wenn nicht gar ver-

schwei3t werden niul3. 

01918 	 .../... 
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Der konibinierte Strom- und Spannungswandler nach dent Doku-
nient D2 konmmt auch dent Gegenstand des Streitpatents inso-
fern nahe als die Stromnwandler (91, 93; 92, 94) au1erhalb 
der druckgasisolierten Kapselung angeordnet sind, auch 
wenn dies nicht explizit in D2 angegeben ist. Die Bestim-
mnung dieses bekannten Wandlers für Hochspannungsanlagen 
lã8t den Fachmann an eine Gasisolierung unter hohemn Druck 
denken, die hóhere Isolationsfestigkeit bedingt als eine 

• 	Gasisollerung unter etwa Atmosphärendruck. Dann 1äl3t aber 
die zeichnerische Darstellung in der Figur darauf 
schlieBen, daB mm Bereich der Stromwandler die druckgas-
feste Kapselung durch das un Querschnitt starker darge-
steilte Zwischenteil 95 gegeben 1st und nicht durch das 
nicht näher bezeichnete Mantelrohr. Die auf Seite 4, 

letzter Absatz, erwähnte SF6-Isolation des Stroxnwandlers 
kann sich daher nur auf die Isolation der Primärseite, 
d.h. auf den Raumn zwischen dent Prinmärleiter 90 und dem 
Zwischenteil 95, beziehen und die dichte Durchfuhrung 99 

durch das Mantelrohr kann nicht als zwangsläufig druck-
gasdichte DurchfUhrung interpretiert werden. 

VIII. Die dent Vorbringen der Einsprechenden widersprechenden Ar-
gunmente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen: 

Die Ausführung des Tragkörpers für die Stroniwandler unter 
Verwendung eines nmetallischen ZwischenstUckes 1st zwar aus 
der FR-A- 2 108 875 bereits bekannt. Der Auffassung, daB 
mm bekannten Fall dieses ZwischenstUck auch ein nach aul3en 
dichtendes Tell der Kapselung 1st, kann aber nicht zuge-
stjmmt werden. Der Hinweis auf SF6-isolierte Stromwandler 
und die dichtende DurchfUhrung 99 1äl3t den Fachinann viel-
mnehr daran denken, daB auch der Raum für die Stromnwandler-
kerne mit Isoliergas gefüllt 1st und das nicht näher be-
zeichnete Mantelrohr zur Kapselung gehôrt. Dessen un Quer- 

01918 	 ...I... 
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schnitt schwächere Darstellung läBt sich damit erklàren, 
daB SF6-Gasisolierung auch unter niedrigem Gasdruck, z.B. 
angenãhertem Atinosphärendruck, denkbar ist. 

Ein Wickelkondensator, wie er in Dl, Seite 5, dritter Ab-
satz, als Unterspannungskondensator erwãhnt 1st, besteht 
aus zwei Metallbelägen mit dazwischen angeordneten Iso-
lierstoffschichten, die auf das Zwischenteil aufgewickelt 
sind. Dies 1st eine andere Konstruktion als der in den 
Merkmalen 3 und 4 ausschlieBlich aus einer einzigen Kunst-
stoffolie gebildete Wickel auf dessen AuBenseite ein Me-
tailbelag als Gegenelektrode zum inetallischen Zwischenteil 
angeordnet 1st. 

Es 1st zwar naheliegend, das Mantelrohr bei den Wandlern 
nach den Dokumenten Dl und D2 inetallisch auszuführen. Eine 
soiche Ausführung ist aber nicht zwingend vorgeschrieben, 
und auf keinen Fall 1st den Dokumenten die Lehre entnehm-
bar, gemäl3 dem letzten Merkmal des Anpruchs 1 die Führung 
des Kapselungsstroms dem Mantelrohr zu übertragen, was 
zweifellos eine sehr gut leitende, feste Verbindung 
voraussetzt. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und der 
Regel 64 EPU und 1st daher zulässig. 

Die geltenden Anspruche sind in formeller Hinsicht nicht 
zt beanstanden. Zu den von den Einsprechenden geltend ge-
inachten Einwendungen bezüglich der Zulàssigkeit der von 
der Patentinhaberin vorgenommenen Anderungen ist in der 
Mitteilung des Berichterstatters vom 10. März 1988 em-
gehend Stellung genommen worden. Die Patentinhaberin ist 

01918 	 .../... 
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den dort genannten Auflagen zur Kiarstellung des Patent-
anspruchs 1 durch Vorlage eines geänderten Anspruchs 1 
nachgekommen. Von den Einsprechenden wurde in der iuUnd-
lichen Verhandlung dann lediglich noch beanstandet, daB im 
neuen Anspruch 1 das im erteilten Anspruch 1 genannte 
Merkinal "metallisch" in Verbindung mit dem Mantelrohr 
fehit. 

Diesem Einwand hat die Patentinhaberin durch entsprechende 
Ergänzung des letzten kennzeichnenden Merkmals ent-
sprochen. 

Der Anspruch 2 entspricht dem erteilten Anspruch 2. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu. 

Ein kombinierter Strom- und Spannungswandler mit den 
Merkmalen des Oberbegriffs 1st aus Dl bekannt. 

Es bestanden zuletzt auch keine Einwendungen mehr dagegen, 
dal3.die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 als neu 
zu gelten haben. Die Ergänzung des Anspruchs 1 hinsicht-
lich der nietallischen Ausführung des Mantelrohres wurde im 
Kennzeichen vorgenonimen, da dies in Dl nicht explizit an-
gegeben ist und mm engen Zusarnmenhang zu sehen ist mit der 
elektrisch leitenden Verbindung der Flansche zur Führung 
des Kapselungsstromes, die nach Dl anders erfolgt, nämuich 
duch die Flansche verbindende Schrauben. 

Bei dieser Sachiage erUbrigt sich ein weiteres Eingehen 
auf die Frage der Neuheit. 

Zur Frage, ob der vorliegende Stand der Technik die Lehre 
des Anspruchs 1 nahelegen konnte, 1st folgendes auszu-
fUhren: 

2 
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4.1 	Aus D2 ist es für einen kombinierten Strom- und Spannungs- 

wandler bekannt, das Zwischenteil 95 als elektrisch lei-

tendes Tell des die bewickelten Stromwandlerkerne 91/93 

und 92/94 tragenden Tragkarpers auszubilden, wobei dies 

Zwischenteil 95 mit dem Stromleiter 90 den Oberspannungs- 

kondensator des Spannungswandlers bildet und unter 

Zwischenlage von Isolierteilen 96/97 zwischen den 

Flanschen der Kapselung eingesetzt ist. Dabei ist die 

Herstellung dieses Zwischenteils aus dem Material der 

Kapselung eine naheliegende Ermessens-Entscheidung. Im 

übrigen ist hierzu vom Berichterstatter in der die Ladung 

zur xnündlichen Verhandlung begleitenden Mitteilung auch 

noch auf das Dokument D3 hingewiesen worden, das em 

soiches Zwischenteil, allerdings ohne darauf angeordnete 

Stromwandlerkerne, zeigt. 

	

4.2 	Es bedarf auch nach Auffassung der Kanuner keiner erf in- 

derischen Tätigkeit, die aus D2 und D3 bekannte metal-

lische Ausführung des Zwischenteils auf den kombinierten 

Strom- und Spannungswandler nach Dl zu übertragen. Es 

stelit sich dann allerdings die Frage, wie der Unterspan-

nungskondensator gebildet wird, der nach Dl durch leitende 

Beläge auf AuJ3en- und Innenseite des als Isolierrohr aus-

gefUhrten Zwischenteils oder durch einen auf diesem Iso-

lierrohr angeordneten Wickelkondensator gebildet ist (Dl: 

Seite 5, 2. und 3. Absatz). 

Diese bekannten Kondensator-Ausführungen können nach Auf-

fassung der Kaxnmer noch nicht als Hinweis darauf angesehen 

werden, entsprechend der Lehre des Patentes das Zwischen-

teil selbst als innere Elektrode des Unterspannungskonden-

sators zu verwenden und dessen àuBere Elektrode durch 

einen Metalibelag zu bilden, der auf einen aus einer 

Kunststoffolie gewickelten Isolierstoffbeschichtung auf- 
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gebracht ist. Gegénüber dem aus dem Isolierrohr mit 
äul3eren und inneren Metallbelägen bestehenden Kondensator 
nach Dl ergibt sich der wesentliche Vorteil, daB die Dicke 
des Isolierstoffwickels unabhängig von der Dicke des 
Zwischenteils, die sich nach der inechanischen Trag-
fähigkeit zu richten hat, bestinunt werden kann. Es ist 
also môglich, die für den Unterspannungskondensator er-
wähnten grol3en Kapazitãten ohne gro8en Aufwand ent-
sprechend dem gewUnschten Spannungsteilerverháltnis zu 
erreichen. Der Hinweis in Dl auf die alternative Mägliôh-
keit, einen Wickelkondensator (d.h. einen konventionellen 
Aufbau mit zwei zwischen Isolierstoffolien angeordneten 
Metallschichten, die spiralig aufgewickelt sind) läBt 
erkennen, daI3 an die erfindungsgemä8e einfachere Anordnung 
nicht gedacht war.  

Die Dokumente D2 und D3, die die Ausführung des Zwischen-
teils als nietallische Elektrode des Oberspannungskonden-
sãtors of fenbaren und bei denen die Möglichkeit der er-
findungsgemäi3en Bildung des Unterspannungskondensators 
sehr wohl bestanden hätte, weisen jeweils in eine andere 
Richtung. Nach D2 ist der Anschlul3 an den Unterspannungs-
kondensator vom mnetallischen Zwischenteil 95 Uber eine 
Ausleitung 98 völlig aus dem Bereich der Kapselung heraus-
gefUhrt. Dabei niui3 es dahingestelit bleiben, ob der ring-
förnmige Hohlraumn, in dem die Wandlerkerne angeordnet sind, 
noch zur eigentlichen Kapselung gehôrt (Meinung der Pa-
tentinhaberin) oder nicht (Meinung der Einsprechenden). 
Nach Auffassung der Kanuner war diese Frage nicht Gegen-
stand der mit D2 beabsichtigten Of fenbarung und kann auf-
grund der schematischen Darstellung nicht eindeutig ent- 
schieden werden. Der zweifellos beimn Gegenstand des 
Streitpatentes bestehende Vorteil, daB der Anschlul3 des 
Unterspannungskondensators keine Ausleitung aus der 

druckgasfesten Kapselung erforderlich nmacht, da das me- 
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tallische Zwischenteil selbst Teil der Kapselung 1st, 1st 

demnach nur durch das weitere Dokument D3 als an sich be-

kannt zu belegen; vgl. dort den Anspruch 1 und die Figur. 

Doch auch dort 1st der Unterspannungskondensator U als 

getrenntes Bauteil dargesteilt und das metallische 

Zwischenteil nicht als oberspannungsseitiger Metalibelag 

des Unterspannungskondensators benutzt. 

4.3 	Die im zweiten kennzeichnenden Merkmal spezifizierte Ver- 

schraubung des Zwischenteils mittels je elnes Druckringes 

mit den Flanschen und die un fünften kennzeichnenden Merk-
mal spezifizierte Ausbildung des Mantelrohres zur Führung 

des Kapselungsstromes sind im Zusanunenhang zu sehen. 

Ausgehend von Dl bedingt die Druckring-Verschraubung, daB 

die stromführende Flanschverbindung, die nach Dl durch die 

von ejnem Flansch zuin anderen verlaufenden Schrauben er-

folgt, nunmehr anders ausgefUhrt werden muB. Zwar 1st in 

Dl auf Seite 8, erster Absatz, darauf hingewiesen, daB 

auch zusãtzliche Stroinverbinder vorgesehen werden kônnen. 

Dieser Hinweis inacht aber auch deutlich, dal3 die Schraub-

boizen-Verbindung ggf. als nicht ausreichend angesehen 

werden kónnte, daB es also auf eine auch für starke Ströme 

ausgelegte Stromverbindung ankommt, wie dies in Hoch-

leistungsanlagen geläufig ist. Wenn daher auf Seite 8 im 

vierten Absatz eine dem Mantelrohr des vorliegenden Pa-

tentes ãhnhich erscheinende zylindrische Abdeckung als in 

der Regel nur aufgeschoben ggf. aber auch als verzichtbar 

bezeichnet ist, so kann dies keinesfalls als eine Verbin-

dung zur Führung des Kapselungsstromes interpretiert wer-

den. Ware in Dl nur im entferntesten daran gedacht, das 

Mantelrohr 15 zur FUhrung des Kapselungsstromes heranzu-

ziehen, so ware dies sicher als Mäglichkeit im Rahmen des 

Hinweises auf Seite 8, Absatz 1 erwãhnt worden. 
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Der Einwand der Einsprechenden, die sowohi nach Dl (durch 
Schrauben 13) als auch nach dem Patent notwendige feste 
Stromverbindung zwischen den Flanschen rechtfertige nicht, 
von einer verbessérten Zugänglichkeit der Stromwandler-
kerne zu sprechen, kann nach Auffassung der Kanuner nicht 
durchgreifen Die Einsprechenden ubersehen, daB durch em 
Lôsen der Schrauben 13 un bekannten Fall die Druckgas-Kap-
selung geoffnet wird, was selbstverstandich im Wartungs-
fall einen grôl3en Aufwand mit sich bringt. Diesen Nachteil 
vermeidet die Erfindung, bel der es genügt, die elektri-
sche Verbindung durch Entfernen des Mantelrohres zu losen, 
wahrend die Druckringverbindungen des Zwischenteiles zu 
den Flanschen bestehen bleiben können. 

4.4 	Aufgrund der vorstehenden Erwägungen 1st die Kaminer daher 
zu der Auffassung gelangt, daB die Kombination metalli-
sches Zwischenteil und Unterspannungskondensator sowie 
Druckringverschraubung und Kapselstromfuhrung durch das 
Mantelrohr äus deni Stand der Technik heraus nicht als 
nahegelegt angesehen werden kann. 

Diese Auffassung hat mm übrigen auch Bestand un Hinblick 
auf die sonstigen mm Verfahren genannten Dokumente, die 
allenfalls Einzelinerkniale erkennen lassen, wie schon in 
der Mitteilung des Berichterstatters vom 10. Mãrz 1988 
ausgeführt worden 1st, und die von den Parteien in der 
mUndlichen Verhandlung auch nicht erneut aufgegriffen 
worden sind. 

Mit den geltenden Patentanspruchen und der geänderten Be-
schreibung kann das Patent daher aufrecht erhalten wer-
den. 

Vom ErlaB éiner Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU an die 
Beteiligten hat die Kanuner abgesehen. Nach gefestigter 
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Rechtsprechung ist diese Mitteilung in Einspruchsbeschwer-

deverfahren nach Durchfuhrung einer inUndlichen Verhandlung 

nur dann erforderlich, wenn den Beteiligten in der münd-

lichen Verhandlung eine abschlie8ende sachliche Stellung-

nahme zu der Anderung des europäischen Patents nicht zuzu-

inuten ist (vgl. Entscheidungen T 219/83 - AB1 EPA 1986, 

211 und T 185/84 -AB1 EPA 1986, 373). Diese Sachlage war 

in vorliegenden Fall nicht gegeben. 

Entscheidungsformel 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz nit der Auflage zu-

rückverwiesen, das Patent mit den folgenden Unterlagen 

aufrecht zu erhalten: 

Patentanspruch 1 und angepaBte Beschreibung wie überreicht 

in der mUndlichen Verhandlung am 29. April 1988. 

Patentanspruch 2 und Zeichnungen gemäB Patentschrift. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

P.K.J. van den Berg 

01918 


